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Bauphysikalische, statische oder chemische Untersuchungen, beispielsweise hinsichtlich ge-
sundheitsschädigender Stoffe in den verwendeten Baumaterialien, sowie Untersuchungen auf
Schadorganismen (pflanzliche oder tierische Schädlinge) - insbesondere in der Intensität, wie
sie für ein Bauschadensgutachten notwendig sind - wurden nicht vorgenommen.

Hinweis für Interessenten

Die hier geschätzte Wertminderung bezieht sich ausschließlich auf die im Gutachten
angegebene Interpretation des Bauschadens und stellt damit lediglich auf das
erkennbare äußere Schadensbild ab. Ausgehend von diesen Vorgaben wurde die
Wertminderung pauschal so geschätzt und angesetzt, wie sie auch vom gewöhnlichen
Geschäftsverkehr angenommen wird. Sie ist deshalb nicht unbedingt mit den auf dem
vermuteten Schadensbild basierenden Schadensbeseitigungskosten identisch.

Deshalb wird vor einer vermögensrechtlichen Disposition (dringend) empfohlen, eine
weitergehende Untersuchung des Bauschadens und der Schadenshöhe durch einen
Bauschadensgutachter in Auftrag zu geben. Auch wird ergänzend darauf hingewiesen,
dass Feuchtigkeitsschäden, Schäden an der Feuchtigkeitssperre u.a. augenscheinlich
i.d.R. nicht abschließend in ihrer Auswirkung auf den Verkehrswert beurteilt werden
können bzw. sich zu deutlich stärkeren Schadensbildern entwickeln können, wenn sie
nicht zeitnah nach der Begutachtung beseitigt werden.

Hinweise auf Schadstoffrisiken

Risikoeinstufun<

hohes Risiko
mittleres Risiko
geringes RteJko

Zeitraum
1960-1980
1955-1960, 1980-1990
1920-1955, 1990-2000
vor 1920, nach 2000

Die Feststellung von Baumängeln und Bauschäden gehört nach Auffassung des OLG
Schleswig (Urteil vom 06.07.2007, 14 U 61/06) nicht zu der Sachverständigenpflicht. Diese
sind zwar gemäß § 21 Abs. 3 der WertV zu berücksichtigen. Bedeutung haben sie jedoch
lediglich für die Feststellung des Verkehrswertes. Sie haben keine eigenständige
Außenwirkung dergestalt, dass sich der Erwerber auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der
festgestellten Baumängel und Bauschäden und deren kostenmäßige Bewertung gerufen kann.
Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich bei der Verkehrswertermittlung um eine
Schätzung handelt und auch Baumängel und Bauschäden danach bewertet werden, welchen
Einfluss sie auf den Kreis potentieller Erwerber haben. So wirken sich geringfügige Mängel
zum einen gar nicht auf den Verkehrswert aus, zum anderen sind Mängel auch in der
allgemeinen Einschätzung des Objektes stillschweigend enthalten. Denn ein
Verkehrswertgutachten soll lediglich den Immobilienmarkt widerspiegeln, also aus dem
Marktverhalten Rückschlüsse auch bezüglich der Beurteilung von Baumängeln und
Bauschäden ziehen. In der Regel werden Abschlage gebildet, die sich nicht auf die Höhe der
Kosten, die tatsächlich entstehen können, belaufen.
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4.3.2 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung

Mehrfamilienhaus

Mieteinheit

Nutzung

Wohnung Nr. 239

Fläche

(m2)

96

tatsächliche Nettokaltmiete

(€/m2)

4,69|

monatlich
(€)
450,00

jährlich
(€)

5.400,00

Gebäudebezeichnung

Mehrfamilienhaus

Mieteinheit

Nutzung

Wohnung Nr. 239

Fläche

(m2)

96

marktüblich erzielbare
Nettokaltmiete

(€/m2)

7,50 l

monatlich
(€)
720,00

jährlich
(€)

8.640,00

Die tatsächliche Nettokaltmiete weicht von der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete
jährlich um -3.240,00 € ab. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich
erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 lmmoWertV21). Der Einfluss der
Mietabweichungen wird als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in der
Wertermittlung berücksichtigt (vgl. § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21).

jährlicher Rohertrag
(Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(vgl. Einzelaufstellung)

jährlicher Reinertrag

Reinertragsanteil des Bodens
(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung)
2,80% von 15.200,00 €
[Liegenschaftszinssatz x anteiliger Bodenwert (beitragsfrei)]

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)
bei LZ = 2,80 % Liegenschaftszinssatz
und RND = 27 Jahren Restnutzungsdauer

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen

anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Ertragswert des Wohnungseigentums

x

+

8.640,00 €

1.945,80 €

6.694,20 €

425,60 €

6.268,60 €

18,770

117.661,62 €

15.200,00 €

132.861,62 €

11.766,00 €

121.095,62 €

rd. 121.000,00 €
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